
Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie haben bei der Gemeinde Steinen einen Antrag auf Sozialermäßigung für die Grundschulbetreuung 
gestellt. Hierfür haben Sie uns einen Bescheid vorgelegt, der bestätigt, dass Sie z. B. Wohngeld, 
Kinderzuschlag, Bürgergeld oder eine andere Sozialleistung beziehen. Dieser Bescheid hat eine 
begrenzte Gültigkeit. Nach Ablauf dieser Frist endet auch Ihre Berechtigung zur Sozialermäßigung. 
 
Sollten Sie nach Ablauf des Bescheids weiterhin anspruchsberechtigt sein, bitten wir Sie darum, 
rechtzeitig einen neuen Antrag auf Sozialermäßigung zu stellen. Nutzen Sie hierfür bitte das 
beiliegende Antragsformular. 
 
Um zu bestätigen, dass Sie weiterhin Anspruch auf die Sozialermäßigung haben, müssen Sie uns 
einen aktuellen Leistungsbescheid (z. B. Wohngeld, Kinderzuschlag, Bürgergeld usw.) vorlegen. 
Achten Sie bitte darauf, rechtzeitig einen neuen Antrag bei der zuständigen Behörde zu stellen, und 
berücksichtigen Sie dabei die Bearbeitungszeiten beim Landratsamt oder dem Jobcenter. 
 
Rückwirkend werden Bescheide nur bis zu dem Monat berücksichtigt, in dem das beigefügte 
Formular „Antrag auf Sozialermäßigung für die Grundschulbetreuung“ bei uns eingeht. 
 
Beispiel: 
 
Ihr Bescheid für Kinderzuschlag oder Wohngeld läuft im März ab. Den neuen Bescheid, gültig ab 
April, erhalten Sie jedoch erst im Juni:  
 

 Wenn das vollständig ausgefüllte Formular bis Ende April bei uns eingeht, wird die 
Sozialermäßigung rückwirkend ab 1. April gewährt. 

 

 Geht der Antrag im Mai bei uns ein, wird die Sozialermäßigung erst ab Mai gewährt, und Sie 
müssen die Betreuungsgebühren für den Monat April vollständig bezahlen. 

 

 Reichen Sie das Antragsformular erst im Juni mit dem neuen Bescheid ein, wird die 
Sozialermäßigung erst ab Juni gewährt. 

 
Bitte achten Sie auf diese Fristen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.  
Bei Fragen oder weiteren Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihre Kooperation! 
 
 
Ihre  
Gemeinde Steinen 
Sachgebiet Kinder/Bildung/Jugend 
 
 



    Bürgermeisteramt Steinen 
- GRUNDSCHULBETREUUNG - - VERTRAULICH - 

    Eisenbahnstr. 31 
    79585 Steinen 

Antrag auf Sozialermäßigung für die Grundschulbetreuung 
☐ Steinen     ☐ Höllstein     ☐ Weitenau

Name: ………………………………………………………………………………………….……….. Fam. Stand: ……………………………………….. 
(Antragsteller/in) 

Adresse: …………………………………………………………………………………    …………………………………………    …………………………………….
   (Straße) (Ort) (Telefon) 

Ich bin bzw. wir sind Bezieher von: / Ich habe bzw. wir haben einen Antrag gestellt auf: 

☐ Grundsicherung

☐ Arbeitslosengeld II

☐ Wohngeld

☐ Unterhaltsvorschuss

☐ Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

☐ ___________________________________

und beantrage/n aufgrund dessen den Ermäßigten Beitrag für die Grundschulbetreuung folgende/s: 

Kind(er): ………………………………………………………………………………………… Klasse: …………………………..………… 

………………………………………………………………………………………… Klasse: ………………………………….…. 

………………………………………………..…………………….………………… Klasse: ……………………………..……… 

Änderungen bezüglich der oben genannten Anspruchsvoraussetzungen für die 
Beitragsermäßigung werden der Gemeinde unverzüglich mitgeteilt. 

Steinen, den …………………………………. _________________________ 
(Unterschrift) 

(wird von der Gemeindeverwaltung ausgefüllt) 

Ein Anspruch auf ermäßigten Beitrag wegen Bedürftigkeit bis einschließlich __________________ 
wird hiermit bestätigt (Entsprechende Bescheinigungen wurden heute dem Sozialamt vorgelegt). 

Steinen, den …………………………………. _________________________ 
       (KBJ) 
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